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Auf Grund der §§ 38, 46a, 56 und 58d des Gentechnikgesetzes – GTG, BGBl. Nr. 510/1994, zuletzt 

geändert durch das BGBl. I Nr. 126/2004, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur, dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft und dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit verordnet: 

� ���Einem Antrag auf Genehmigung einer Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen 
(GVO) gemäß § 37 Abs. 2 GTG sind folgende Angaben und Unterlagen anzuschließen:�

1. a) im Fall von GVO, die keine höheren Pflanzen sind, die in Anlage 1, Teil A, genannten 
Angaben und Unterlagen, 

 b) im Fall von gentechnisch veränderten höheren Pflanzen (GVHP) - Gymnospermen und 
Angiospermen - die in Anlage 1, Teil B, genannten Angaben und Unterlagen, 

 2. eine Sicherheitsbewertung, die nach den Grundsätzen und Kriterien der Anlage 2 zu erstellen ist, 
 3. eine auch elektronisch zu übermittelnde Zusammenfassung der Antragsunterlagen gemäß 

Anlage 3,
4. den Nachweis einer Haftpflichtversicherung nach § 79j Abs. 1 GTG, zweiter oder dritter Satz. 

� ���Einem Antrag auf Genehmigung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen gemäß § 55 Abs. 2 
GTG sind folgende Angaben und Unterlagen anzuschließen:�

1. die in § 1 Z 1 und 2  genannten Angaben und Unterlagen; 
 2. zusätzliche Angaben und Unterlagen gemäß Anlage 4;

3. eine auch elektronisch zu übermittelnde Zusammenfassung der Antragsunterlagen gemäß 
Anlage 5; Teil 1 oder 2 

 4. ein Überwachungsplan, der nach den Grundsätzen der Anlage 6 und unter Berücksichtigung der 
„Leitlinien zur Ergänzung des Anhanges VII der Richtlinie 2001/18/EG gemäß der Entscheidung 
2002/811/EG, ABl. Nr. L 280 vom 18. Oktober 2002, S. 27“ zu erstellen ist.�

� ��� Bei der Erstellung der Sicherheitsbewertung (gemäß § 1 Z 2) sind ergänzend zu den 
Grundsätzen und Kriterien der Anlage 2 die „Leitlinien zur Ergänzung des Anhanges II der Richtlinie 
2001/18/EG gemäß der Entscheidung 2002/623/EG, ABl. Nr. L 200 vom 30. Juli 2002, S. 22“ insoweit 
zu berücksichtigen, als sie im Hinblick auf die jeweiligen Eigenschaften des GVO oder des Erzeugnisses, 
auf die näheren Umstände der beabsichtigten Freisetzung oder des Inverkehrbringens, auf die 
voraussichtliche Verwendung sowie auf die den GVO aufnehmende Umwelt einschließlich des Menschen 
von Relevanz sind. 

� ���Im Genehmigungsbescheid für eine Freisetzung ist festzulegen, dass und wann nach Abschluss 
der Freisetzung ein Bericht gemäß § 46 GTG über die Ergebnisse der Freisetzung, die für deren 
Beurteilung im Hinblick auf die Sicherheit (§ 1 Z 1 GTG) maßgeblich sind, vorzulegen ist. Wenn eine 
Überwachung nach Beendigung der Freisetzung angeordnet wird, ist im Genehmigungsbescheid 
festzulegen, ob und wann darüber ein Abschlussbericht und gegebenenfalls ein Zwischenbericht 
vorzulegen ist. Diese Vorlage hat in schriftlicher und elektronischer Form zu erfolgen. Im Fall einer 
Freisetzung von GVHP haben diese Berichte die Angaben gemäß Anlage 7 zu enthalten. 
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� ���Soweit in den Anlagen zu dieser Verordnung oder in den in §§ 2 und 3 zitierten Entscheidungen 
einer der nachstehenden Begriffe verwendet wird, ist dieser Begriff samt seinen grammatikalischen 
Abwandlungen im Sinn des GTG wie folgt zu verstehen: 
„genetisch verändert“ als „gentechnisch verändert“ 
„Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)“ als „Sicherheitsbewertung“ 
„Anmeldung“ einer Freisetzung oder eines Inverkehrbringens als „Antrag“ (auf Genehmigung einer 
Freisetzung oder des Inverkehrbringens) 
„Anmelder“ als „Antragsteller“. 

� ��� Mit dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung tritt die Freisetzungsverordnung, BGBl. II 
Nr. 49/1997, außer Kraft. 
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